
Checkliste für einzureichende Unterlagen bei Anträgen auf Genehmigung von
Bauspartarifen

Die Einführung neuer Bauspartarife sowie Änderungen bestehender Tarife, unterliegen im
Rahmen der präventiven Tarifkontrolle dem Genehmigungsvorbehalt der BaFin. Das
Bausparkassengesetz (BauSparkG), die Bausparkassenverordnung sowie die gängige
Verwaltungspraxis konkretisieren Umfang, Inhalt und Güte der Unterlagen, welche einem
Tarifantrag beizureichen sind. Die nachstehende Checkliste fasst diese allgemein bekannten
und aktuell geltenden allgemeinen Anforderungen, im Sinne der Gewährleistung eines
regelrechten und zügigen Ablaufs eines Tarifgenehmigungsverfahrens, zusammen.
Grundsätzlich ist das Einreichen der unten genannten Unterlagen erforderlich, im Einzelfall
sind Ausnahmen möglich. Die Tarifgestaltung und das entsprechende
Tarifgenehmigungsverfahren sind vielfältig. Daher beansprucht die Checkliste keine
Vollständigkeit. Insbesondere schränkt sie die BaFin in ihrem weitergehenden Bedürfnis nach
Informationen und Darlegungen nicht ein.

Bei rein redaktionellen Änderungen ist die Vorlage der hierfür relevanten Dokumente
ausreichend und ein vollständiges Einreichen der unten genannten Unterlagen ist nicht
erforderlich.

Grundsätzlich ist zwischen Tarifanträgen, die sich auf das Neugeschäft beziehen (§ 9 Abs. 1 
Satz 1 BauSparkG) und denen, die sich (auch) auf bestehende Verträge beziehen (§ 9 Abs. 1 
Satz 2 BauSparkG), zu unterscheiden.

Antrag auf Genehmigung eines Neutarifs oder auf Änderung eines bestehenden Tarifes nur
für das Neugeschäft

Bei Anträgen, die sich auf das Neugeschäft beziehen, wird bei der Bearbeitung und
insbesondere bei der Bemessung der Kosten des Genehmigungsverfahrens zwischen der
Einführung eines Neutarifs und der Änderung eines bestehenden Tarifes unterschieden.
Änderungen eines bestehenden Tarifes für das Neugeschäft, die diesen in seiner Struktur
ändern, gelten als Einführung eines Neutarifes.

Aussagekräftiges Anschreiben
 Motivation und Hintergrund des beantragten Neutarifes bzw. der beantragten

Änderung
 Ausführliche Erläuterung der wesentlichen Eckpunkte und Neuerungen

Allgemeine Bedingungen für Bausparverträge (ABB)
 Als Lesefassung
 Darstellung der zu ändernden ABB-Bestimmungen in einer Synopse mit

Erläuterung bzw. Begründung in einer dritten Spalte
 Bei Neutarif: Für die Synopse die ABB eines geeigneten und aktuellen

Vorgängertarifes heranziehen

Allgemeine Geschäftsgrundsätze (AGG)
 Als Lesefassung



 Darstellung der zu ändernden AGG-Bestimmungen im Word-
Änderungsmodus nebst Erläuterung

 Bei Neutarif: Zum Vergleich eine geeignete Vorversion der AGG heranziehen
 Bausparmathematische Berechnungen mit nachvollziehbaren und

umfassenden Angaben
 zu den iSKLV für alle Sparerformen – Optimierer, Regelsparer,

Soforteinzahler
 zu den mittleren und kürzesten Wartezeiten

Graphische Einordnung des individuellen Sparer-Kassen-Leistungsverhältnis (iSKLV):
Einordnen aller Sparerformen in das iSKLV-Zinsspannen-Diagramm als Nachweis der
Einhaltung der geltenden Vorschriften (BaFin Schreiben vom 12.06.2012 und Workshop von
BaFin und Bausparkassenverbänden am 01.10.2013)

Tarifliche Zinsspanne
 Nominaler Guthabenzinssatz
 Nominaler Darlehenszinssatz zuzüglich eines ggf. fälligen Agios
 Boni mit Zinscharakter bei Darlehensnahme sind zu berücksichtigen1

iSKLV
 Zinssummenverfahren
 Konformer Darlehenszinssatz zuzüglich eines ggf. fälligen Agios
 Boni mit Zinscharakter bei Darlehensnahme sind zu berücksichtigen

Nachweis der Gleichbehandlung: Falls für die verschiedenen zu genehmigenden Tarife oder
Tarifvarianten mindestens eine Sparerform ein iSKLV > 1 aufweist oder sich die iSKLV-Werte
innerhalb einer Sparerform um mehr als 0,2 unterscheiden, ist der Nachweis zu erbringen,
dass Bausparer in den betroffenen Tarifen oder –varianten nicht systematisch benachteiligt
werden

Nachweis anhand des Vergleichs von Barwertberechnungen
 Gesamter Ablauf des Bausparvertrages (Spar- und Darlehensphase) für den 

Regelsparer und den Soforteinzahler betrachtet
 Barwerte sämtlicher für das Neugeschäft geöffneter Tarife und Tarifvarianten

berechnet
 Mindestens sechs Barwertvergleiche, mit jeweils unterschiedlichen

zugrundeliegenden Zinsstrukturkurven
 Davon berücksichtigt ein Barwertvergleich das zum Antragszeitpunkt

aktuelle Zinsniveau
 Erläuterung, warum welche Zinsstrukturkurve verwendet wurde

 Verbale und Graphische Erläuterung des Ergebnisses
Nachweis anhand anderer geeigneter Methoden (ohne Darstellung von
Barwertbetrachtungen)
 Detaillierte Erläuterung der Methode vor erstmaligen Gebrauch
 Nachvollziehbare Begründung der zugrundeliegenden Annahmen

1 Boni ohne Zinscharakter (z.B. Erstattung von Kosten und Gebühren) dürfen nicht die vereinnahmten
Beträge in ihrer Höhe übersteigen.



Aktuelle Simulations- und Prognoseergebnisse
Allgemeine Anforderungen
 Geeignetes bauspartechnisches Simulationsmodell
 Zeithorizont der Kollektivsimulationen: 20 Jahre

Anforderungen an Szenarien
 Ein Basisszenario ohne beantragten Neutarif bzw. beantragter Änderung sowie

ein Basisszenario mit beantragten Neutarif bzw. beantragter Änderung
 Geeignete Stressszenarien, die auch in der internen Risikosteuerung

Verwendung finden
Darstellung und Erläuterung der Ergebnisse
 Beschreibung der Annahmen und Prämissen, welche den Simulationen

zugrunde liegen, insbesondere
 Beschreibung der Szenarien, inkl. Begründung, inwiefern die gewählten

Stressszenarien für die Bausparkasse Stress bedeuten
 Herleitung der Zinssätze
 Darstellung von zinssensitiven Parametern sowie von anderen Faktoren

abhängige Parameter
 Übersicht über die geplante Neugeschäftsstruktur, aufgeteilt nach

Tarifen inkl. Begründung
 Aussage über die Entwicklung von Verwaltungsaufwand,

Provisionsergebnis und Sachkosten
 Darstellung der Ergebnisse

 Tabellarische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse für die
Kollektiventwicklung sowie Ertragssituation getrennt nach Szenarien

 Beginnt mindestens mit dem letzten abgelaufenen Jahr (für dieses 
dann IST-Werte)

 Delta-Betrachtung zwischen den beiden Basisszenarien und Veränderungen
erläutern

 Detaillierte Erläuterung der Ergebnisse (ggf. unter Zuhilfenahme von 
Schaubildern), insbesondere Entwicklung von
 Bauspartechnischen Kennzahlen
 GuV-Komponenten/Bilanzgrößen

 Weitere begründende Ausführungen bei Auffälligkeiten, wie z.B. bei negativen
Teilbetriebsergebnis oder problematische Entwicklung des Anlagegrades

 Gesamtbewertung der Einführung des Neutarifes bzw. der Tarifänderung

Bei Anträgen, die sich auf den Bestand beziehen, sind grundsätzlich die gleichen Unterlagen
wie oben aufgeführt beizureichen. Zusätzlich ist hier noch die Erforderlichkeit der
beantragten Änderung ausführlich zu begründen.

Für weitere Details zur Tarifgenehmigung sowie hierfür benötigte Unterlagen wird auf die
Begründung der Bausparkassen-Verordnung vom 29.12.2015 und insbesondere auch auf das
BaFin-Schreiben an die Bausparkassenverbände vom 12.06.2012 verwiesen.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verordnung/begruendung_BausparkV_ba.html


Die vorstehende Checkliste stellt den aktuellen Stand der Verwaltungspraxis dar. Soweit sie
früheren Verlautbarungen der BaFin widerspricht, gelten diese als aufgehoben.


